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der Abgeordneten Dr. Schmidt, Dipl.Ing.Hanreich und Geno3sen 

an den Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst betreffend 

pali tische "Terbung im Schulbereich. 

Gemäß § 46 Abs. 3 Schulunterrichtsgesetz ist im Schulbereich ~Terbung 

für schulfremde Zl,Ilecke verboten. Daß unter dieses Verbot gerade auch 

die pali tische vlerbung fällt,. versteht sich \\Iohl von selbst und 

~rurde auch bisher von keiner Seite bestritteno 

Dessen ungeachtet wurde in der '-liener 3ch11lerzei tung ItKri tik1V 

(Ausgabe Närz 1975) für das " AZ-~Tournal", also für eine Beilage 

des Zentralorgans der Sozialisti-schen Partei Österreichs" gevJorben -

und z' .. :ar so;'lohl mit einem Inserat als auch mit einem beigelegten. 

Exemplar dieses Journals. 

Da diese Vorgangsweise in eindeutige:n ~Tiderspruch zur gegenständ
":".,,;.. 

:..,: liche~ BestiI!lr.:lung des Schulunterrichtsgesetzes steht, richten die 
,unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für 

Unterricht und Kunst die 

10) "~las wurde angesichts' dieses eindeutigen Falles politischer 

Werbung im Schulbereich seitens Ihres Ressorts unternommen? 
-

20) "'erden Si~ dafür Sorge tragen, daß das \-Terbeverbot im Schul .... 

bereich künftig genauest eingehalten wird ? 
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